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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.01.1985 

Geschäftszahl 

84/14/0120 

Rechtssatz 

Ein ohne baubehördliche Bewilligung und daher rechtswidrig errichtetes Gebäude fällt nicht unter die 
Begünstigungsvorschrift des § 18 Abs 1 Z 3 lit b EStG. Die Errichtungskosten können daher nicht als 
Sonderausgaben abgesetzt werden. 

Beachte 

Besprechung in: 

 AnwBl 1985/8,  S 421; 
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